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A. Einleitung

Jeder Einzelne1 kann jederzeit Opfer eines schweren Unfalles oder einer 
gravierenden Erkrankung werden. Eine solche Situation tritt meist unerwartet 
auf und kann mit der Einwilligungsunfähigkeit des Betroffenen einhergehen. 
Hat der Patient für diesen Fall keine Vorsorge getroffen, können nur Mutma-
ßungen über seinen Willen betreffend die durchzuführenden medizinischen 
Maßnahmen angestellt werden. Eine Patientenverfügung kann in dieser Situ-
ation die fehlende Kommunikationsmöglichkeit zwischen Arzt und Patient 
überbrücken und die Behandlung des Betroffenen nach seinen Vorstellungen 
ermöglichen.

Gerade in Anbetracht des medizinischen Fortschritts kommt der Patienten-
verfügung eine enorme Bedeutung zu. Im Rahmen der modernen Medizin ist 
mittlerweile eine umfassende Krankheitsbehandlung einschließlich einer 
häufigen Lebensrettung und Lebensverlängerung möglich, daneben ist die 
Palliativmedizin breit aufgestellt. Während früher zumeist nach kurzem To-
deskampf der Tod eines Patienten eintrat, wird der Sterbeprozess heutzutage 
zunehmend von den medizinischen Möglichkeiten bestimmt. Vor diesem 
Hintergrund befürchten viele Menschen übertherapiert zu werden, insbeson-
dere hinsichtlich einer Sterbens- und Leidensverlängerung, sollten sie ihren 
Willen nicht mehr selbst bilden und mitteilen können.2 Sie haben Angst, 
ungeachtet der Qualität ihres erhaltenen Lebens weiter behandelt und so zu 
einem „Objekt moderner Hochleistungsmedizin“ zu werden.3 Hiervor kann 
die Patientenverfügung schützen.

Außerdem wächst die Bedeutung dieser Vorsorgeverfügung mit Blick auf 
die demografische Entwicklung stetig. Durch die gestiegene Lebenserwar-
tung sowie die vergleichsweise niedrige Geburtenrate in Deutschland wird 

1 In dieser Arbeit wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit das generische Mas-
kulinum verwendet. Die gewählte männliche Form schließt jedoch Personen jeglichen 
Geschlechts gleichberechtigt ein.

2 Vgl. BT-Drs. 16/8442, S. 7; Renner, in: Müller/Renner, Betreuungsrecht und 
Vorsorgeverfügungen in der Praxis, Rn. 232; Verrel/Simon, Patientenverfügungen, 
S. 61; Zimmermann, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, 
Rn. 376.

3 Roth, in: Dodegge/Roth, Praxiskommentar Betreuungsrecht, Teil C Rn. 107; zu-
dem können hinter der Weiterbehandlung eines Patienten große wirtschaftliche Inte-
ressen stehen, s. dazu Putz/Steldinger/Unger, Patientenrechte, S. 27; Zimmermann, 
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung, Patientenverfügung, Rn. 376.
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die Bevölkerung hierzulande immer älter. Mit zunehmendem Alter steigt 
automatisch das Risiko, schwer zu erkranken.

Die Aktualität der Patientenverfügung sowie das Interesse seitens der Be-
völkerung sind deutlich sichtbar. Regelmäßig befassen sich populärwissen-
schaftliche Literatur, Presse und Rundfunk mit dieser Thematik.4 Im Internet 
existieren unzählige einschlägige Websites hierzu. Ferner werden von unter-
schiedlichsten Herausgebern Musterformulare und Praxisratgeber zur Patien-
tenverfügung angeboten.5

Im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer waren am 31. De-
zember 2022 knapp 4,4 Mio. Patientenverfügungen vermerkt.6 Jährlich wer-
den etwa 350.000 bis 400.000 neue Verfügungen registriert.7 Daneben exis-
tiert eine Vielzahl weiterer, nicht registrierter Patientenverfügungen, da nur 
ein Teil der Errichtenden diese in dem Zentralen Vorsorgeregister der Bun-
desnotarkammer hinterlegt und die Registrierung zudem bislang nur in Ver-
bindung mit einer Vorsorgevollmacht möglich war.8

Der Patientenverfügung liegt ein Konflikt zwischen der Autonomie des 
Verfügenden und der staatlichen Fürsorgepflicht zugrunde. Auf der einen 
Seite muss der Staat das Selbstbestimmungsrecht des Errichtenden aus 
Art. 1 I, Art. 2 I i. V. m. Art. 1 I und Art. 2 II 1 GG achten. Er darf dieses 
nicht durch zu strenge Vorgaben an die Wirksamkeit der Patientenverfügung 
zu weit einschränken. Auf der anderen Seite trifft den Staat eine Schutz-
pflicht zugunsten des Lebens und der körperlichen Unversehrtheit des Be-
troffenen aus Art. 2 II 1 GG. Er hat das Vorsorgeinstrument der Patientenver-
fügung so auszugestalten, dass der Verfügende – gerade im Hinblick auf die 
mitunter existenziellen Entscheidungen in einer Patientenverfügung – hinrei-
chend geschützt wird. Das Recht steht somit vor der Herausforderung, ein 

4 So auch Renner, in: Müller/Renner, Betreuungsrecht und Vorsorgeverfügungen in 
der Praxis, Rn. 226.

5 Neben dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz oder der 
Bundesärztekammer geben bspw. Krankenkassen, Kirchen, Hilfsorganisationen, Sozi-
alverbände oder Verbraucherzentralen entsprechendes Material heraus.

6 Im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer waren am 31. Dezem-
ber 2022 fast 5,7 Mio. Vorsorgeverfügungen registriert, von diesen enthielten 77,1 % 
einen Vermerk über eine Patientenverfügung (Jahresbericht 2022 des Zentralen Vor-
sorgeregisters bei der Bundesnotarkammer: https://www.vorsorgeregister.de/file 
admin/user_upload_zvr/Dokumente/Jahresberichte_ZVR/2022-JB-ZVR.pdf).

7 S. die Jahresberichte des Zentralen Vorsorgeregisters des Bundsnotarkammer aus 
den letzten Jahren: https://www.vorsorgeregister.de/footer/jahresbericht-und-statistik.

8 Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Vormundschafts- und Betreu-
ungsrechts am 1.1.2023 wurde die Möglichkeit geschaffen, Patientenverfügungen 
auch isoliert im Zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer registrieren zu 
lassen, vgl. § 78a I, II Nr. 8 BNotO, §§ 9, 1 VRegV.

https://www.vorsorgeregister.de/fileadmin/user_upload_zvr/Dokumente/Jahresberichte_ZVR/2022-JB-ZVR.pdf
https://www.vorsorgeregister.de/fileadmin/user_upload_zvr/Dokumente/Jahresberichte_ZVR/2022-JB-ZVR.pdf
https://www.vorsorgeregister.de/footer/jahresbericht-und-statistik
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situationsgerechtes und hinreichend differenziertes Konzept zu entwickeln, 
welches diese beiden Interessen in Einklang bringt.9

Im Jahr 2009 hat der Gesetzgeber mit dem Inkrafttreten des Dritten Geset-
zes zur Änderung des Betreuungsrechts10 die Patientenverfügung in § 1827 
BGB (damals § 1901a BGB) gesetzlich geregelt. Durch die Einführung for-
meller Voraussetzungen zur Errichtung der Verfügung sowie die Forderung 
nach einem gewissen Bestimmtheitsgrad der Festlegungen in der Patienten-
verfügung hat er versucht, das Spannungsverhältnis zwischen dem Selbstbe-
stimmungsrecht des Verfügenden und der staatlichen Fürsorgepflicht auszu-
gleichen.

§ 1827 BGB enthält jedoch keine detaillierteren Vorgaben an die Konkre-
tisierung der Festlegungen in der Patientenverfügung. Seit dem Inkrafttreten 
der Norm herrscht in der Praxis hierüber große Verunsicherung.11 Es sind 
unzählige Muster mit unterschiedlich präzisen Formulierungen im Umlauf.12 
Aufgrund dessen hatte sich der BGH in den vergangenen Jahren mehrfach 
mit der Frage der Bestimmtheit von Festlegungen in einer Patientenverfü-
gung zu befassen.13 Ein wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der 
detaillierten Analyse und Bewertung dieser BGH-Rechtsprechung. Fraglich 
ist, ob die Entscheidungen des BGH für die juristische Praxis sowie den 
einfachen Bürger hilfreich sind. Können sie die in der Praxis bestehenden 
Unsicherheiten beseitigen? Besteht Handlungsbedarf des Gesetzgebers?

Außerdem hat der Gesetzgeber mit der Regelung des § 1827 BGB das 
Vorsorgeinstrument der Patientenverfügung auf Volljährige beschränkt. Das 
Erfordernis der Volljährigkeit wurde ohne jegliche Begründung in § 1827 
BGB mit aufgenommen.14 Wie ganz zu Beginn festgestellt, kann jeder 
Mensch jederzeit einwilligungsunfähig werden. Auch bei Minderjährigen 
kann der Fall eintreten, dass sie selbst für eine längere Zeit oder permanent 
keine eigenen Entscheidungen mehr treffen können. Dass Minderjährige de 
lege lata von der Möglichkeit der Errichtung einer Patientenverfügung ausge-
schlossen sind, wirft gravierende verfassungsrechtliche Fragen auf. Ein wei-
terer Schwerpunkt der Arbeit liegt daher in der Prüfung der Vereinbarkeit des 

9 Vgl. Albers, MedR 2009, 138 (139 f.).
10 Drittes Gesetz zur Änderung des Betreuungsrechts vom 29.7.2009 (BGBl. I 2009, 

S. 2286–2287).
11 Vgl. Albrecht/Albrecht/Böhm/Böhm-Rößler, Die Patientenverfügung, Rn. 354; 

Heintz, MedR 2018, 637.
12 Düll/Kreienberg, ErbR 2020, 823; Putz, NJW 2019, 603.
13 BGH, Beschluss v. 6.7.2016 – XII ZB 61/16 = BGHZ 211, 67 = NJW 2016, 

3297; BGH, Beschluss v. 8.2.2017 – XII ZB 604/15 = BGHZ 214, 62 = NJW 2017, 
1737; BGH, Beschluss v. 14.11.2018 – XII ZB 107/18 = NJW 2019, 600.

14 Vgl. dazu BT-Drs. 16/8442.




